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Antrag 
der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 

Weitergeltung von Geschäftsordnungen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Für die 11. Wahlperiode werden die folgenden Geschäftsord-
nungen übernommen: 

1. Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages einschließ-
lich ihrer Anlagen, soweit sie vom Deutschen Bundestag zu 
beschließen sind, in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Juli 1980 (BGBl. I S. 1237), zuletzt geändert laut Bekannt-
machung vom 18. Dezember 1986 (BGBl. 1987 I S. 147). 

Die Übernahme dieser Geschäftsordnung erfolgt mit der Maß-
gabe, daß der Präsident des Deutschen Bundestages vor der 
Konstituierung des Immunitätsausschusses in eilbedürftigen 
Fällen ohne Einhaltung von Vorlagefristen dem Deutschen 
Bundestag unmittelbar eine Beschlußempfehlung in Immuni-
tätsangelegenheiten vorlegen kann; 

2. die Gemeinsame Geschäftsordnung des Bundestages und des 
Bundesrates für den Ausschuß nach Artikel 77 des Grundgeset-
zes (Vermittlungsausschuß) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. Mai 1951 (BGBl. II S. 103), geändert laut 
Bekanntmachung vom 11. Februar 1970 (BGBl. I S. 184); 

3. die Geschäftsordnung für den Gemeinsamen Ausschuß in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1969 (BGBl. I 
S. 1102); 

4. die Geschäftsordnung für das Verfahren nach Artikel 115 d des 
Grundgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Juli 1969 (BGBl. I S. 1100). 

Bonn, den 18. Februar 1987 

Dr. Dregger, Dr. Waigel und Fraktion 

Mischnick und Fraktion 




